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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.10.1996

Norm

ABGB §383

Rechtssatz

Natürliche Wasseransammlungen verlieren dadurch, daß sie durch Bauten (Ausbaggerungen) verändert werden, die

Eigenschaft eines natürlichen Wassers noch nicht. Es muß nur immer Wasser vorhanden gewesen sein und die

Möglichkeit bestanden haben, Fische auszusetzen.
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